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Zueignung

Seiiic Exrellenz

den Herrn Landamman n

an die hohe Tagsatzung
der

XIX verbündeten Kantone der Schwei!.

Zweites Höst.





Hochwohlgeöohrne

Hochgeachte Herren?

^ine UttiernchMttttg die durchaus auf die

Bedürfnisse unftrs Vaterlandes berechnet

ward, und wesentlich dazu beytragen soll,
den Wohlstand unsrer Nation zu befördern
und zu veredeln, konnte der Aufmerksam-
keit ihrer höchsten Bundcsbchörde unmöglich
fremd bleiben. S i e haben geruhet,
Hochgeachte Herren! die Anstalten von Hofwyl

durch eine eigens dazu ernannte Commission

untersuchen, und sich einen Bericht über
die Resultate ihrer Nachforschungen abstatten

zu lassen. Diefer Bericht hat zwar meinen
Ansichten und Ueberzeugungen nicht ganz
entsprochen, er bezeugt jedoch den Gehalt
meiner Unternehmung hinlänglich, um ihr
Hoch dero Theilnahme zuzusichern. Es
kommt mir keineswegs zu, die Meinungen
und Berechnungen von Männern, die ich

so sehr hochachte, wie die Verfasser jenes

A -



Berichts, anders als durch Mittheilung un-
widersyrechlich bewährter Thatsachen zu
berichtigen ; die obwaltenden Umstände verbinden

mich auch in andern Beziehungen dazu,
die Entstehltng und den Fortgang der
Anstalten von Hofwyl durch jede zuverläßige
Auskunft, die von mir abhängen mag, zu
beleuchten. Es wird dadurch eine Samm-
lung von Belegen zur öffentlichen Kunde
kommen, wodurch die Refultate meiner
Unternehmung znletzt in die befriedigendste
Evidenz gefetzt werden müssen, und diefe Sammlung

kann ich hiermit nicht umhin, der hohen
schweizerischen Bundesbehörde, von der die

Anstalten von Hofwyl zuerst einer allgemeinen

schweizerischen National - Untersuchung
unterworfen worden sind, ehrerbietigst
zuzueignen. Ich bitte die Cantons-Regieruu-
gen, die meine Unternehmungen zu gleicher



Zeit unmittelbar ihrer besondern Aufmerksamkeit

würdigten, diese Zueignung auch als

Hochdenfelben geweiht zu genehmigen.

H och geachte Herren! das schöne

Werk, durch das Sie den Verheerungen
der Linth - Gewässer begegnen, und die
daher entstandene Versumpfung aufheben, ist
ein der ersten Stellvertreter unsrer Nation
würdiges Beginnen; jeder Mcnfchenfreund
hat sich desselben zu erfreue», jeder Schweizer

darf stolz darauf feyn ; — aber die noch

viel allgemeinere Verheerungen der Verdorbenheit

des Zeitalters, die allenthalben überhand

nehmende Versumpfung auch unserer
ursprünglichen Nationalist, und die be,
reìts so wiederholt erfahrene Unzulänglichkeit
unferer bisherigen vaterländifchen
Wohlfahrtsmittel fprechenJ hre hülfreiche
Wirksamkeit noch viel dringender an.



Als Schweizer halte ich es für mciW
Pflicht, alles was in diefen Hinsichten von
Hofwyl abhängen mag, zum Gebote unferer

höchsten landesvätcrlichen Bundes-Behörde

zu sitzen. Möge sie diefes Pfand
der vollkommensten eidgenössifchW Ergebenheit

mit Wohlgefallen genehmigen!

Ich habe die Ehre, ehrfurchtsvoll zn,

verharren

Hochwohlgcbohrne
Hochgeachte Herren!

Ew. Wohlgebohrnm
gehorsamer Diener

Emanuel Fellenberg.


	Zueignung an Seine Excellenz den Herrn Landammann und an die hohe Tagsatzung der XIX verbündeten Kantone der Schweiz

